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Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO: 
- siehe Seite 13/14 - 
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3. Stellenplan 

3.1 Teil A: Beamte gemäß § 5 der SächsKomHVO 

Laufbahngruppe und 
Amtsbezeichnung 
 

Besoldungs-
gruppe 

Zahl der Stellen Vermerke, Erläuterungen 
(z. B. Aufwandsentschädigungen) insgesamt darunter nachrichtlich 

mit Zulage Leerstellen Zahl der  
Stellen 2024 

Zahl der tatsächlich 
besetzten Stellen am 
30. Juni 2024 

davon Kernverwaltung, 
bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der 
Stellen insgesamt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

 

Bürgermeister 

Beigeordnete 

 

höherer Dienst 

gehobener Dienst 

mittlerer Dienst  

einfacher Dienst 
 

 

-- 

-- 

 

-- 

-- 

-- 

-- 

 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

 

 

insgesamt entfällt 0 0 0 0 0 0  
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen 
insgesamt entfällt 0 0 0 0 0 0  
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3.2 Teil B: Arbeitnehmer  
(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften) 

 Entgelt-
gruppe 

Zahl der Stellen  
Vermerke, Erläuterungen 
(zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) 

insgesamt darunter nachrichtlich 
mit Zulage Leerstellen Zahl der Stellen  

2024 
Zahl der tatsächlich 
besetzten Stellen am 30. 
Juni 2024 

davon Kernverwaltung, bezogen 
auf Spalte 3 - Zahl der Stellen 
insgesamt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

TVöD  

15 1 
- 

- 

- 

- 1 1 1  

14 1 - 2 2 1 künftige Wiederbesetzung in E13  

13 3 - 2 2 3  

11 3 - - 3 1 3 
davon 2 befristete Stellen bis 31.12.2027 für die 
Windenergieplanung 

10 1 - - 1 0,769 1  

9b 0,897 - - 0,897 0,897 0,897  

9a 1 - - 1 1 1  

8 1 - - 1 1 
1 

 
 

insgesamt  11,897 - - 11,897 9,666 11,897  
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung (entfällt) 
Beschäftigte 
insgesamt  
(A+B) 

  
11,897 

 
- 
 
- 
 
- 

 
- 

 
11,897 

 
9,666 

 
11,897 
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3.3 Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplanes  
3.3.1 Beamte 

 
 
3.3.2 Arbeitnehmer (umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TvöD 
beigetretenen kommunalen  Körperschaften) 

  

Produkt- 
gruppen 

Gliederungsplan Bürgermeister, 
Beigeordnete 

höherer Dienst 
 

gehobener Dienst mittlerer 
Dienst 

einfacher Dienst Erläuterungen 
 (z. B. Aufwands-
entschädigungen) 

   B2 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 9  A 5   
 
11.1 
 
51.1 
 
61.1 
 
61.2 
 

 
Verwaltungssteuerung und -service 
 
Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, 
Flurneuordnung 
Steuern, allgemeine Zuweisungen,  
allgemeine Umlagen 
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 

 
0 
 
0 
 
0 
 
0 

 
0 
 
0 
 
0 
 
0 

 
0 
 
0 
 
0 
 
0 

 
0 
 
0 
 
0 
 
0 

 
0 
 
0 
 
0 
 
0 

 
0 
 
0 
 
0 
 
0 

 
0 
 
0 
 
0 
 
0 

 
0 
 
0 
 
0 
 
0 

 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 

 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 

 

Produkt- 
gruppen 

Gliederungsplan Entgeltgruppen Erläuterungen  
(z. B. Aufwands-
entschädigungen) 

  E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 E 8 E 9a E 9b E 10 E 11 E 13 E 14 E 15  
 
11.1 
 
51.1 
 
 
61.1 
 
61.2 
 

 
Verwaltungssteuerung und  
-service 
Räumliche Planungs- u. 
Entwicklungsmaßnahmen, 
Flurneuordnung 
Steuern, allgemeine Zuweisungen, 
allgemeine Umlagen 
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  

 
0 
 
0 
 
 
0 
 
0 

 
0 
 
0 
 
 
0 
 
0 

 
0 
 
0 
 
 
0 
 
0 

 
0 
 
0 
 
 
0 
 
0 

 

 
0 
 
0 
 
 
0 
 
0 

 
0 
 
0 
 
 
0 
 
0 

 
0 
 
0 
 
 
0 
 
0 

 
0 
 

1 
 
 

0 
 

0 

 
0 
 
1 
 
 
0 
 
0 

 
0 
 

0,897 
 
 
0 
 
0 

 
0 
 
1 
 
 
0 
 
0 

 
0 
 
3 
 
 
0 
 
0 

 
0 
 
2 
 
 
0 
 
0 

 
0 
 
1 
 
 
0 
 
0 

 
0 
 
1 
 
 
0 
 
0 
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3.4 Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit  

3.4.1  Ehrenbeamte 

Bezeichnung Aufwandsentschädigung Zahl vorgesehen 
im Jahr 2024 

beschäftigt 
am 30. Juni 2024 

Erläuterungen 

Bürgermeister 
Ortsvorsteher 
… 

0 
0 
… 

0 
0 
… 

0 
0 
… 

0 
0 
… 

 

insgesamt 0 0 0 0  

3.4.2  Beamte zur Anstellung 

Bezeichnung Besoldungsgruppe Zahl vorgesehen 
2024 

beschäftigt 
am 30. Juni 2024 

Erläuterungen 

Assessoren 
Inspektoren z. A. 
Assistenten z. A. 

A 13 
A 9 
A 6 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

 

insgesamt  0 0 0  

3.4.3  Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte 

Bezeichnung Art der Verfügung Zahl vorgesehen 
im Jahr 2024 

beschäftigt 
am 30. Juni 2024 

Erläuterungen 

Referendare 
Inspektoranwärter 
Assistenzanwärter 
Dienstanfänger 
Auszubildende 
Praktikanten 

Anwärterbezüge 
Anwärterbezüge 
Anwärterbezüge 
Unterhaltsbeihilfe 
Ausbildungsvergütung 
fester Satz 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

 

insgesamt  0 0 0  
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Anlagen 

1 Vorbericht 
1.1   Vorbemerkung 
Rechtsgrundlage für den Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge, 
insbesondere auch hinsichtlich seiner Finanzierung, ist das Gesetz zur Raumordnung und 
Landesplanung des Freistaates Sachsen (Landesplanungsgesetz - SächsLPIG) vom 11. 
Dezember 2018 (SächsGVBI. S. 706), welches zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12. 
Juni 2024 (SächsGVBl. S. 522) geändert worden ist. Gemäß § 12 Abs. 4 dieses Gesetzes 
gelten für die Wirtschaftsführung des Verbandes mit Ausnahme des § 72 Absatz 3 Satz 3  
und 4 die Vorschriften der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 29. Mai 2024 (SächsGVBl. S. 500) geändert worden ist, mit den §§ 72 
bis 88, 88c, 89 und 103 bis 109 entsprechend.   
Im Übrigen werden die Rechtsverhältnisse durch die Verbandssatzung vom 19. Dezember 
2022, berichtigt mit Bekanntmachung vom 20. November 2023, und eine Entschädigungs-
satzung (Aufwandsentschädigungssatzung des Regionalen Planungsverbandes „Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge“) vom 8. Dezember 2003 geregelt. Der Regionale Planungsverband als 
Körperschaft des öffentlichen Rechts unterliegt gemäß § 12 Abs. 1 Landesplanungsgesetz 
der Rechtsaufsicht der obersten Raumordnungs- und Landesplanungsbehörde (Sächsisches 
Staatsministerium für Regionalentwicklung, Abteilung 4).   
Mitglieder des Verbandes sind die Landeshauptstadt Dresden sowie die beiden Landkreise 
Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. 
Das Hauptorgan des Regionalen Planungsverbandes Oberes Elbtal/Osterzgebirge ist die 
Verbandsversammlung, welche aus den beiden Landräten und dem Oberbürgermeister der 
Mitgliedskörperschaften sowie weiteren Verbandsräten gebildet wird. Weiteres Organ ist der 
Verbandsvorsitzende. Darüber hinaus existiert gemäß der Satzung des Regionalen 
Planungsverbandes Oberes Elbtal/Osterzgebirge (§ 6) ein Planungsausschuss als ständiger 
Ausschuss, der v. a. der Vorberatung wichtiger Entscheidungen der Verbandsversammlung 
dient und dem einzelne wenige Aufgaben zur eigenständigen Erledigung übertragen sind. 
Für die sachgerechte Wahrnehmung der Verbandsaufgaben unterhält der Regionale 
Planungsverband die Verbandsgeschäftsstelle. Ihr obliegt neben der Erledigung der 
Facharbeit grundsätzlich auch die Erledigung der Kassengeschäfte und die Führung der 
Verbandswirtschaft. 
Teile der Kassengeschäfte wurden per Beschluss der Verbandsversammlung im Jahr 1996 
(VV 09/1996) an den damaligen Landkreis Riesa-Großenhain übertragen. Mit der 
Kreisverwaltung des heutigen Landkreises Meißen als Rechtsnachfolger existiert auf dieser 
Grundlage eine Vereinbarung zur Geschäftserfüllung (zum Zeitpunkt der 
Haushaltsplanerstellung gültige Fassung in Kraft seit 1. Januar 2023), mit der ein Großteil der 
Kassengeschäfte sowie die Bankgeschäfte vom Landratsamt erledigt werden. In dem 
Zusammenhang war und ist der Regionale Planungsverband v. a. auch hinsichtlich der 
softwaretechnischen Anforderungen an die im Landratsamt Meißen vorhandenen 
Voraussetzungen gebunden.  
Die Planungsregion Oberes Elbtal/Osterzgebirge umfasst eine Fläche von 3.437 km2 und 
hatte zum Stand 31.12.2023 → 1.053.393 Einwohner (Quellenangabe s. S. 49/50). Neben 
Grenzen zu allen sächsischen Planungsregionen hat sie im Norden eine Grenze zur 
brandenburgischen Planungsregion Lausitz-Spreewald und grenzt im Süden an den Bezirk 
Aussig (Ustí) in der Tschechischen Republik. Über die Arbeit im eigenen 
Zuständigkeitsbereich hinaus bestimmen diese Grenzen im Wesentlichen den Aufwand für 
die erforderlichen Abstimmungen der räumlichen Planung mit den Nachbarn. Der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit den Partnern in der Tschechischen Republik 
kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. 
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Überblick über Organisation und Struktur des Regionalen Planungsverbandes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Wesentliche Ziele und Strategien des Regionalen Planungsverbandes - 
Änderungen gegenüber dem Vorjahr 

gemäß § 6  Satz  3  Nr .  1  SächsKomHVO 

Die Ziele der Arbeit des Regionalen Planungsverbandes Oberes Elbtal/Osterzgebirge 
ergeben sich im Wesentlichen aus den Vorgaben des Raumordnungsgesetzes, des 
Sächsischen Landesplanungsgesetzes und des Sächsischen Naturschutzgesetzes sowie 
des Landesentwicklungsplanes. Der Regionale Planungsverband ist Träger der 
Regionalplanung, die als Teil der Landesplanung dem Verband als Pflichtaufgabe übertragen 
worden ist (§ 4 Abs. 1 Landesplanungsgesetz). Darüber hinaus ist er Träger der 
Landschaftsrahmenplanung (§ 8 Abs. 2 SächsNatSchG). 

Die Strategie des RPV 2025 ist vorrangig auf die Aufstellung des neuen sachlichen 
Teilregionalplans Energieversorgung / Windenergienutzung gerichtet, im Zuge dessen bis 
2027 → 2 % der Regionsfläche für die Windenergienutzung planerisch als Vorranggebiete in 
einem wirksamen Plan zu sichern sind. Diesbezüglich liegt der Schwerpunkt der Arbeit im 
Jahr 2025 auf der finalen Erarbeitung des Planentwurfs mit Erstellung des Umweltberichts 
sowie der Durchführung des öffentlichen Beteiligungsverfahrens zu diesem Planentwurf. 

Außerdem befindet sich der RPV seit Juni 2024 mit dem sachlichen Teilregionalplanverfahren 
„Freiraumentwicklung“ offiziell in einem weiteren Planverfahren. Dazu hatte die 
Verbandsversammlung am 3. Juni 2024 den Aufstellungsbeschluss gefasst, nachdem mit 
Normenkontrollurteilen vom November 2023 das Kapitel 4 Freiraum und das Teilkapitel 5.2. 
Wasserversorgung für unwirksam erklärt worden sind. Ziel für 2025 ist es diesbezüglich, unter 
Auswertung der Stellungnahmen der öffentlichen Stellen aus dem noch 2024 durchgeführten 
Beteiligungsverfahren gemäß § 9 Abs. 1 ROG i. V. m. § 6 Abs. 1 SächsLPlG die unwirksam 
gewordenen Festlegungen und deren Datengrundlagen zu überprüfen, auf den aktuellen 
Stand zu bringen und aktuellen Anforderungen unter Beachtung der Vorgaben des 
Landesentwicklungsplans 2013 anzupassen. 

Verbandsgeschäftsstelle 

11,897 Stellen, davon 2,0 befristet 

Mitglieds- 
körperschaften 

 

 Kreisfreie Stadt Dresden 
7 Verbandsräte 

LK Meißen 
5 Verbandsräte 

LK 
Sächs.Schweiz/Osterzgeb. 

5 Verbandsräte 

 

Organe des Regionalen 
Planungsverbandes 

Verbandsversammlung 
17 stimmberechtigte Mitglieder und beratende 

Mitglieder  

Verbands-
vorsitzender 

1. Stellvertreter 
2. Stellvertreter 

 

Planungsausschuss 

6 Verbandsräte 
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Des Weiteren ist seit Wirksamwerden der 2. Gesamtfortschreibung des Regionalplans 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge im September 2020 die Arbeit des Verbandes auf die 
Umsetzung dieses Plans gerichtet. Dabei gilt es, die Interessen von Akteuren und 
Planungsträgern in der Region mit den Planungszielen des Regionalplans und den vom 
Freistaat Sachsen gesetzten Planungszielen des Landesentwicklungsplanes in Einklang zu 
bringen.  
Damit im Zusammenhang hat der Regionale Planungsverband v. a. die Aufgabe, 
- auf die Verwirklichung des Regionalplans, u. a. im Rahmen der Erstellung und Umsetzung 

von Entwicklungskonzepten hinzuwirken und Prozesse der Regionalentwicklung und 
interkommunalen sowie regionalen Kooperation in der Planungsregion zu unterstützen und 
voran zu bringen; insbesondere obliegt es dem Verband, die Anwendung und Umsetzung 
der FR-Regio durch verschiedene Projektträger in der Planungsregion zu unterstützen und 
im Förderverfahren mitzuwirken (§ 13 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 Landesplanungsgesetz), 

- die Träger der Bauleitplanung, die anderen öffentlichen sowie die sonstigen Planungsträger 
über die Erfordernisse der Raumordnung und Landesplanung in seinem Verbandsgebiet 
zu unterrichten und zu beraten, Stellung zu deren raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen zu nehmen und darauf hinzuwirken, dass raumbedeutsame Planungen und 
Maßnahmen im Verbandsgebiet miteinander im Einklang stehen, 

- Abstimmungen zum Regionalplan und zur grenzüberschreitenden Regionalentwicklung mit 
den benachbarten Regionen in Sachsen bzw. Brandenburg und der Tschechischen 
Republik unter angemessener Berücksichtigung ihrer Interessen herbeizuführen und 
grenzüberschreitend zusammenzuarbeiten. 

Für den Weiterbestand des im Rahmen des Projektes „CROSSDATA“ entstandenen 
grenzübergreifenden Rauminformationssystems (RIS) und der damit im Zusammenhang 
entstandenen Produkte wird die Zusammenarbeit mit den tschechischen Partnern fortgeführt. 
Dazu gehören i. d. R. ein jährliches Treffen der Projektpartner und darüberhinausgehende 
Abstimmungen und Arbeiten zur Aktualisierung der im Projekt entstandenen Produkte. In dem 
Zuge hat der Regionale Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge u. a. die Bereitstellung 
und Laufendhaltung der gemeinsamen Projektwebseite übernommen. 
Hinsichtlich der in der Vergangenheit durchgeführten Modellvorhaben der Raumordnung 
„KlimaMORO“ und „Aktionsprogramm regionale Daseinsvorsorge“ (Förderprojekte des 
Bundes) wird der Regionale Planungsverband auch weiterhin die Umsetzung der Ergebnisse 
in die Praxis unterstützen. Im Dezember 2022 hatte die Verbandsversammlung des RPV die 
dauerhafte Mitwirkung im bundesweiten Netzwerk Daseinsvorsorge beschlossen. Ziel des 
Netzwerkes ist es, einen Beitrag zur Sicherung der Daseinsvorsorge in den ländlichen 
Regionen zu leisten und Strategien und Maßnahmen im Sinne der hierfür im Jahr 2013 
erarbeiteten Regionalstrategien zu fördern, zu unterstützen und weiterzuentwickeln. Anliegen 
der Mitarbeit des Verbandes ist es vor allem, diesbezüglich neue Erkenntnisse aus der 
Netzwerkarbeit in die Region zu transferieren und damit Impulse für die Träger der 
Daseinsvorsorge in der eigenen Planungsregion geben zu können. 
Im Zuge der Mitwirkung im Netzwerk fungierte der RPV als Modellregion zur Entwicklung und 
Erprobung des Softwaretools „DAVIPLAN“ zur Analyse und Abbildung verschiedener 
Szenarien von wichtigen Daseinsvorsorgebereichen im Raum. Das so entstandene Tool wird 
nun vom RPV dauerhaft zur Anwendung in der Planungsregion bereitgehalten.  
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1.3 Überblick Verbandshaushalt 
Gesamtergebnishaushalt: 
- Summe ordentliche Erträge:   1.328.010,00 Euro 
- Summe ordentliche Aufwendungen:  1.293.860,00 Euro 
- ordentliches Ergebnis:   34.150,00 Euro 
 

davon Teilergebnishaushalt Teilregionalplan Energieversorgung / Windenergie: 
- Summe ordentliche Erträge:       358.510,00 Euro 
- Summe ordentliche Aufwendungen:        358.510,00 Euro 
- ordentliches Ergebnis:      0,00 Euro 
- Sonderergebnis:    0,00 Euro 
- Gesamtergebnis:      0,00 Euro 

 
Gesamtfinanzhaushalt: 
- Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: 1.319.500,00 Euro 
- Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:    0,00 Euro 
- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: 1.280.750,00 Euro 
- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:  15.000,00 Euro 
- Aufnahme von Krediten für Investitionen:  0,00 Euro 
- Tilgung von Krediten für Investitionen:  0,00 Euro 
- Veränderung des Zahlungsmittelbestandes:  23.750,00 Euro 
 

davon Teilergebnishaushalt Teilregionalplan Energieversorgung / Windenergie: 
- Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:     350.000,00 Euro   
- Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:         0,00 Euro 
- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:    350.000,00 Euro  
- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:         0,00 Euro 
- Veränderung des Zahlungsmittelbestandes:         0,00 Euro 
- Aufnahme von Krediten für Investitionen:         0,00 Euro 
- Tilgung von Krediten für Investitionen:          0,00 Euro 
 

Aufnahme Kassenkredit:  50.000,00 Euro 

1.4 Entwicklung der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und  
Auszahlungen, des Vermögens, der Verbindlichkeiten (ohne Kassenkredite) 
und der Zinsbelastung sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, 
Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden 
Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden 
Haushaltsjahren und voraussichtlich im Finanzplanungszeitraum; 
durchschnittliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens 

gemäß § 6 Satz 3  Nr .  2  SächsKomHVO  
 
Die Erträge im Haushalt des Regionalen Planungsverbandes Oberes Elbtal/Osterzgebirge 
resultieren zum überwiegenden Teil aus den Zuweisungen des Freistaates Sachsen in Form 
des Mehrbelastungsausgleichs (MBA) → 715.500 Euro sowie einer gesonderten, der Planung 
zur Windenergie dienenden Zuweisung von 350.000 Euro/Jahr. Der MBA ist eine im 
Sächsischen Landesplanungsgesetz festgelegte statische Größe, keinen Änderungen 
unterworfen und seit 2006 konstant. Die Sonderzuweisung erfolgt hingegen nur befristet, von 
2023 bis 2027, auf der Grundlage der neu in das Sächsische Landesplanungsgesetz 
aufgenommenen Regelung im § 12 Abs. 3. 
In 2025 ist nicht vorgesehen, Mittel aus den Sonderzuweisungen im Produkt 51.1.1.05 "Ver-
bandsgeschäftsstelle – Teilregionalplan Energieversorgung/Windenergie (FBW)“ für 
Investitionen zu nutzen, sodass diese in voller Höhe im Ergebnishaushalt als Ertrag geplant 
werden können. Berücksichtigung als Ertrag in diesem Teilhaushalt finden aber die 
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planmäßigen Abschreibungen, die sich aus den 2023 und 2024 getätigten Investitionen im 
Produkt 51.1.1.05 ergeben. Sie werden jährlich als aufgelöste Sonderposten ausgewiesen 
und in gleicher Höhe dem Ertrag zugerechnet. Sie betragen 2025 → 8.510 Euro und werden 
sich in den Folgejahren kontinuierlich verringern. In 2028 werden sie bis auf 100 Euro sinken. 
Aufgrund der Tatsache, dass Aufwendungen durch den MBA nicht mehr gedeckt werden 
können, wird seit 2017 wieder eine Verbandsumlage erhoben. Sie belief sich 2022 noch auf 
20.000 Euro, erhöhte sich im Jahr 2023 auf 180.000 Euro und beträgt seit 2024 → 250.000 
Euro. Der für 2025 geplante Umlagebetrag entspricht damit der in der Finanzplanung des 
Haushaltsplans 2024 angezeigten Höhe.  
Bis 2028 wird mit einer Verbandsumlage in gleicher Höhe geplant, auch wenn in den jährlichen 
Ergebnissen von einem positiven Gesamtergebnis im mittleren fünfstelligen Bereich 
ausgegangen wird. Dieser Ansatz in der mittelfristigen Finanzplanung begründet sich damit, 
dass es ab 2028,  für die Zeit nach Auslaufen der befristeten zusätzlichen 
Landeszuweisungen, derzeit noch keine Aussagen durch den Freistaat Sachsen für eine 
Verbesserung der Finanzausstattung der Regionalen Planungsverbände durch Anpassung / 
Erhöhung des Mehrbelastungsausgleichs gibt. Einer absehbar weiter deutlichen Steigerung 
der Umlage soll damit zunächst entgegengewirkt werden.  
Andere maßgebende Ertrags- und Einnahmequellen gibt es für den Regionalen 
Planungsverband nicht. Zinseinnahmen werden bis 2028 im unteren 4-stelligen Bereich 
veranschlagt, wobei mit wieder abnehmenden Verzinsungen auf dem Finanzmarkt gerechnet 
wurde. 
Einnahmen aus der Abgabe von Druckerzeugnissen und anderen Arbeitsergebnissen des 
Regionalen Planungsverbandes werden aufgrund der zunehmend elektronischen 
Übermittlung von Dokumenten (Regionalplan, Auszüge aus Gutachten) nicht veranschlagt.  
Die Entwicklung bei den Aufwendungen wird im Wesentlichen von den Personalkosten 
bestimmt. Die Vergütung der Mitarbeiter der Verbandsgeschäftsstelle erfolgt seit Juli 2023 
auf der Grundlage des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst für kommunale Arbeitgeber 
(TVöD-VKA), auch wenn der Regionale Planungsverband nicht Mitglied im Verband 
kommunaler Arbeitgeber ist. Dem Ansatz der Personalkosten i. H. v. 1.010.000 Euro für 2025 
liegt eine Personalkostenprognose der Bezügestelle des KVS zugrunde. Für die 
darauffolgenden Jahre wurden Tarifsteigerungen von vorsorglich rd. 2,5 % für die Entwicklung 
der Personalkosten angesetzt. Die 2028 wieder sinkenden Personalkosten begründen sich 
vor allem mit dem Auslaufen der auf der Grundlage von § 12 Abs. 3 SächsLPlG für die 
Planungen zur Windenergie befristet eingerichteten zusätzlichen Stellen. 
 

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bewegen sich im Planungszeitraum, 
ausgehend von 2025, mit Werten von 160.100 Euro bis 110.700 Euro auf sinkendem Niveau. 
Der höhere Wert für 2025 begründet sich mit veranschlagten Kosten für Öffentlichkeits- und 
Informationsaufgaben im Rahmen des sachlichen Teilregionalplans Energieversorgung / 
Windenergienutzung, insbesondere zur Begleitung des öffentlichen Anhörungsverfahrens, 
welches für die 2. Jahreshälfte 2025 geplant ist. 
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit 110.650 Euro im Jahr 2025 veranschlagt 
und werden im Finanzplanungszeitraum ebenfalls sinken und sich 2028 noch um die 40.000 
Euro bewegen. Für 2025 sind darin für das in 2024 gestartete zweite Planverfahren zum 
sachlichen Teilregionalplan „Freiraumentwicklung“ gutachterliche Leistungen zur Erörterung 
und Klärung von materiell-rechtlichen Fragestellungen zum Thema Rohstoffsicherung 
vorgesehen. Auch für das Planverfahren zur Windenergie wurden 2025 vorsorglich noch 
einmal Mittel für gutachterliche Leistungen i. H. v. 40.000 eingestellt. Im Verlauf beider 
Planverfahren wird dann von minderen Aufwendungen für Sachverständigen- Gerichts- und 
ähnlichen Kosten ausgegangen.  
Nach doppischem Haushaltsrecht sind im Ergebnishaushalt jährlich die Abschreibungen als 
Aufwendungen zu veranschlagen. Diese bewegen sich im Planungszeitraum bei 
abnehmender Tendenz voraussichtlich zwischen 13.900 und 9.940 Euro und werden für das 
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Planjahr 2025 mit 13.110 Euro veranschlagt. Die vergleichsweise höheren Werte 2025 und 
2026 sind v. a. auf Investitionen aus den Jahren 2023/2024 im Zusammenhang mit der 
Planung zur Windenergie (Software, Ausstattung zusätzlicher Arbeitsplätze) sowie 
Investitionen im IT-Bereich 2025 (Plotter, Telefonanlage) zurückzuführen.  
Mit Ausnahme der Abschreibungen spiegeln sich die oben beschriebenen Entwicklungen im 
Ergebnishaushalt in analoger Weise auch in den entsprechenden Einzahlungen und 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt wider.  

So, wie die Abschreibungen nur im Ergebnishaushalt wirksam sind, schlagen sich 
Investitionen nur im Finanzhaushalt nieder. Auszahlungen für Investitionen sind für 2025 i. H. 
v. 15.000 Euro geplant. Darin enthalten sind die Anschaffung einer eigenen Telefonanlage, 
die sich mit der vom ZAOE angestrebten Trennung von der bisher gemeinsamen 
Telefonanlage notwendig macht, der Ersatz eines großformatigen Plotters sowie weitere IT-
Ausstattung. In den Folgejahren wird dann nur noch mit geringeren Investitionen, die sich 
jährlich um die 10.000 Euro belaufen werden, gerechnet.  
Investitionen im Teilhaushalt Teilregionalplan Energieversorgung / Windenergie werden für 
2025 und die nachfolgenden Jahre nicht mehr veranschlagt.  
 
 

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis  
Vorvorjahr 

Ansatz  
Vorjahr 

Ansatz HH-
Jahr 

das 1. das 2. das 3. 

    auf das HH-Jahr folgende Jahr 
 in Euro 
 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Erträge gesamt 1.229.131,54 1.321.720,00 1.328.010,00 1.325.690,00 1.318.080,00 966.600,00 

Mehrbelastungsausgleich 715.500,00 715.500,00 715.500,00 715.500,00 715.500,00 715.500,00 

Ertrag aus zweckgebundener 
Landeszuweisung 
„Windplanung“ 

245.320,55 346.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00 

Verbandsumlage 180.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 

Auflösung Sonderposten  1.316,79,00 9.670,00 8.510,00 7.190,00 580,00 100,00 

privatrechtliche 
Leistungsentgelte 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zinserträge 3.191,96 500,00 4.000,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00 

Aufwendungen gesamt 

davon Aufwendungen im 
Produkt 51.1.1.05 
(Teilregionalplan) 

894.404,15 

246.637,34 

1.282.470,00 

355.670,00 

1.293.860,00 

358.510,00 

 

1.278.150,00 

357.190,00 

 

1.261.690,00 

350.580,00 

 

1.091.560,00 

100,00 

 

Personalkosten 

davon im Produkt 51.1.1.05 
(Teilregionalplan) 

717.303,21 

173.096,41 

1.030.000,00 

250.000,00 

1.010.000,00 

250.000,00 

1.030.000,00 

286.000,00 

1.051.000,00 

300.000,00 

930.000,00 

0,00 

Entschädigung für 
ehrenamtliche Tätigkeit 6.755,90 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

Sachkosten  

davon im Produkt 51.1.1.05 
(Teilregionalplan) 

162.556,71 

72.224,14 

227.000,00 

87.200,00 

263.750,00 

100.00,00 

227.250,00 

64.000,00 

193.750,00 

50.000,00 

144.250,00 

0,00 

Abschreibungen  

davon im Produkt 51.1.1.05 
(Teilregionalplan) 

7.788,33 

1.316,79 

18.470,00 

9.670,00 

13.110,00 

8.510,00 

13.900,00 

7.190,00 

9.940,00 

580,00 

10.310,00 

100,00 

 
Das Vermögen des Regionalen Planungsverbandes besteht im Wesentlichen aus den 
liquiden Mitteln. Sie betrugen mit dem Jahresabschluss 2023 → 603.021,86 Euro und werden 
Ende 2024, entsprechend der Einschätzung des Haushaltsverlaufs zum 30.06.2024, 
voraussichtlich auf rd. 626.000 Euro steigen. Im Zuge der planmäßigen Überschüsse 2025 
bis 2027, werden die liquiden Mittel weiter zunehmen und Ende 2027 voraussichtlich rd. 
749.000 Euro betragen. Im Haushaltsjahr 2028 werden die liquiden Mittel jedoch wieder auf 
rd. 624.000 Euro sinken. 
Hinzu kommt das Anlagevermögen in Form von Einrichtungsgegenständen und technischer 
Büroausstattung in der Verbandsgeschäftsstelle. Es betrug zum Stand 31.12.2023 → 
33.875,23 Euro und war damit gegenüber dem 31.12.2022 um 19.578,71 Euro angewachsen. 
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Es wird sich in der Tendenz in den nächsten Jahren wieder verringern; der Grund dafür liegt 
in zusätzlichen Investitionen i. V. mit den Planungen zur Windenergie, die so ab 2025 nicht 
mehr getätigt werden.  
Die durchschnittliche Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens beträgt 60 Monate.  
Der Regionale Planungsverband besitzt weder Immobilien noch grundstücksgleiche Rechte. 
Für das Planjahr und die Folgejahre wird von einem relativ geringen Wert an Verbindlichkeiten 
ausgegangen. Dieser entspricht einem deutlich niedrigeren Betrag als im Vorjahr und wird 
voraussichtlich einen vierstelligen Wert nicht überschreiten. 
Kredite für Investitionen wurden bisher nicht aufgenommen und werden auch zukünftig nicht 
aufgenommen werden. Um die nötige Liquidität jederzeit sicherzustellen, wird vorsorglich ein 
Kassenkredit i. H. von 50.000 Euro geplant.  
Des Weiteren ist geplant, nach dem derzeit existierenden Leasingvertrag für das Dienst-Kfz 
der Verbandsgeschäftsstelle, welcher nach einer 5-monatigen Verlängerung im Januar 2025 
ausläuft, einen neuen Leasingvertrag abzuschließen. Da ein Kfz für Termine außer Haus, 
insbesondere auch außerhalb der regulären Arbeitszeiten im ländlichen Raum der 
Planungsregion sowie für Ortsbegehungen im Gelände, weiterhin zwingend benötigt wird, 
kommen alternative Mobilitätsmöglichkeiten nicht in Betracht. Aus diesem Grund wird eine 
ordnungsgemäße Ausschreibung und Neuvergabe für einen neuen Leasingvertrag 
durchgeführt. Die Vorentscheidung dazu ist aus einem vorgezogenen Vergleich 
verschiedener Beschaffungsformen, insbesondere unter Einbezug einer Kaufoption getroffen 
worden. Im Vergleich der Beschaffungsalternativen zeigte sich, dass Leasing die 
wirtschaftlichere Variante ist. 
Darüber hinaus unterhält der Regionale Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine 
Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen oder Ähnlichem und plant auch nicht, 
solche Verpflichtungen einzugehen. 

Stellenplan: 
Mit den für die Planungen zur Windenergie vom Land erfolgenden zusätzlichen Landesmitteln 
wurde in Bezug auf einen Stellenaufwuchs teilweise der Empfehlung des Gesetzgebers gefolgt 
und bereits im Juli 2023 von der Verbandsversammlung beschlossen, 2 zusätzliche Stellen für 
diese Aufgabe im Sachbearbeiterbereich befristet einzurichten (Beschluss VV 06/2023 vom 
05.07.2023). Diese Stellen spiegeln sich im Stellenplan wider und werden den RPV bis 2027 
weiter begleiten.  

Im Zuge der seit 2022 schrittweise stattfindenden Neubesetzung der Referentenstellen, 
vorwiegend infolge von Altersabgängen, werden die Stellen in der Entgeltgruppe 14 
sukzessive in Stellen in der Entgeltgruppe 13 umgewandelt. Dies betrifft im Vergleich zum 
Vorjahr eine der beiden noch verbliebenen Stellen in dieser Entgeltgruppe. Die aktuell 2025 
immer noch in der E 14 angesiedelte Stelle wird jedoch so über den gesamten 
Finanzplanungszeitraum noch vorhanden sein.  
Weitere Änderungen im Stellenplan sind gegenüber dem Vorjahr nicht vorgesehen. 
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1.5 Entwicklung des Gesamtergebnisses, des Basiskapitals und der Rücklagen 
unter Berücksichtigung einer Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren im 
Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren; 
Verhältnis zum Deckungsbedarf des Finanzplans 

gemäß § 6 Satz 3  Nr .  3  SächsKomHVO   
 

Das Gesamtergebnis (Ergebnishaushalt) wird sich voraussichtlich wie folgt entwickeln: 
 Vorvorjahr 

(JA) 
Vorjahr 

Prognose** 
gerundet 

Planjahr das das 2. das 3. 
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 

 Euro 
 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Stand Rücklagen zum 
01.01. 3.872,29 338.599,68 488.047,88 522.197,88 569.737,88 626.127,88 

ordentliches Ergebnis 334.727,39 149.448,20   34.150,00 47.540,00 56.390,00 -124.960,00 
Abdeckung von 
Fehlbeträgen aus 
Vorjahren 

0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

(veranschlagtes) 
ordentliches Ergebnis   334.727,39 149.448,20   34.150,00 47.540,00 56.390,00 -124.960,00 

(veranschlagtes) 
Sonderergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(veranschlagtes) 
Gesamtergebnis als 
Überschuss oder 
Fehlbetrag 

334.727,39 149.448,20   34.150,00 47.540,00 56.390,00 -124.960,00 

Verrechnung auf das 
Basiskapital  
(gemäß § 12 Abs. 3 
SächsLPlG)  

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

Stand Basiskapital zum 
31.12. 137.711,05 137.711,05 137.711,05 137.711,05 137.711,05 137.711,05 

Vortrag eines 
Fehlbetrags auf neue 
Rechnung   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 ** Berechnung auf der Grundlage der Prognose zum Berichtsstand 30.06.2024 gemäß § 75 Abs. 5 SächsGemO 
 
Das erwartete Gesamtergebnis beläuft sich im Planjahr auf 34.150 Euro. In den 
darauffolgenden Jahren 2026 und 2027 wird ebenfalls ein jährliches positives Gesamtergebnis 
im mittleren fünfstelligen Bereich erwartet, ehe dann 2028 mit einem Fehlbetrag von rd. 
125.000 Euro geplant wird. Die Rücklage erhöht sich damit bis Ende 2027 auf rd. 626.000 
Euro, wird im Folgejahr jedoch wieder deutlich sinken und zum Jahresende 2028 rd. 500.000 
Euro betragen. Dieser Betrag steht dann in den Folgejahren für eine Deckung von 
voraussichtlich weiter ansteigenden Fehlbeträgen zur Verfügung und dient dazu, einer 
weiteren Erhöhung von Umlagebeträgen entgegenzuwirken, sofern auch weiterhin keine 
Anpassung des durch das Land zu zahlenden Mehrbelastungsausgleichs erfolgt. Bisher gibt 
es dafür keine Anzeichen. 
 
Das Basiskapital betrug zum 31.12.2023 → 137.711 Euro und bleibt auch in den Folgejahren 
bis einschließlich 2028 in dieser Höhe bestehen. 
 

1.6 Planung von erheblichen Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen im Haushaltsjahr und Auswirkungen für die Haushalte der 
folgenden Jahre 

gemäß § 6 Satz 3  Nr .  4  SächsKomHVO   

Der Regionale Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge plant keine erheblichen 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahresscheiben 
ziehen. Damit gibt es auch keine finanziellen Auswirkungen daraus auf die Folgejahre. 
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Die im Planjahr und in den Folgejahren veranschlagten Beträge resultieren im Wesentlichen 
aus der kontinuierlich notwendigen Erneuerung der vorhandenen Büroausstattung, 
insbesondere der IT- und Drucktechnik. 2025 wurden als größte Posten die im 7-Jahres-
Abschreibungsrhythmus erfolgende Erneuerung des Plotters sowie die Anschaffung einer 
eigenen Telefonanlage geplant. Letztere ergibt sich aus der vom ZAOE gewünschten 
Abtrennung aus einer bislang gemeinsam genutzten Telekommunikationsanlage, da der 
ZAOE im Zusammenhang mit einer vollständigen Netztrennung beider Verbände auf 
Internettelefonie umstellen möchte.  
Die Auszahlungen für Investitionen werden sich zukünftig verringern und in den Folgejahren 
voraussichtlich um die 10.000 Euro bewegen. 
 
 
    Bezeichnung 

Ergebnis des 
Vorvorjahres 

Ansatz des 
Vorjahres 

Ansatz des 
Haushaltsjahres 

das das 2. das 3. 

auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 
2023 

(Euro) 
2024 

(Euro) 
2025 
(Euro) 

2026 
(Euro) 

2027 
(Euro) 

2028 
(Euro) 

  Mittel für Investitionen 
   - darunter Erwerb von  
     Finanzanlagevermögen 

27.367,04 
 

0 

18.000,00 
 

0 

15.000,00 
 
0 

11.000,00 
 

0 

10.000,00 
 

0 

10.000,00 
 
0 

  Kreditkosten 0 0 0 0 0 0 

 
 
1.7 Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses oder Zahlungsmittel-bedarfs 

aus laufender Verwaltungstätigkeit, des Finanzierungsmittelüberschusses 
oder des Finanzierungsmittelfehlbetrags; Umfang der Kassenkredite und 
Umfang der liquiden Mittel zur Inanspruchnahme von langfristigen 
Rückstellungen 

gemäß § 6 Satz 3  Nr .  5  SächsKomHVO  

Aus dem Saldo aller zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen, die nicht aus 
Investitionstätigkeit resultieren, ergibt sich der Zahlungsmittelsaldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt.  
Nachdem im Haushaltsjahr 2023 mit dem Jahresabschluss ein sehr positiver 
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verbuchen war, wird dieser für 
2024 zwar ebenfalls positiv erwartet, fällt jedoch mit rd. 23.000 Euro (Haushaltsprognose zum 
Stand 30.06.2024 gemäß § 75 Abs. 5 SächsGemO) deutlich geringer aus. Für das Planjahr 
2025 wird ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in ähnlicher 
Größenordnung veranschlagt. Bei einem leichten Anstieg verbleibt dieser auch 2026 und 2027 
im mittleren fünfstelligen Bereich, bevor 2028 mit einem negativen Saldo von rd. 115.000 Euro 
gerechnet wird. Unter Einrechnung der zu anderen kommunalen Körperschaften relativ 
geringen Investitionstätigkeit des Regionalen Planungsverbandes und fehlender 
Kreditaufnahmen, spiegelt sich diese Entwicklung auch im Finanzhaushalt insgesamt, d.h. im 
entstehenden Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag wider. Er beträgt rd. +23.750 
Euro im Planjahr 2025, wird bis 2027 auf rd. +56.000 Euro anwachsen und für 2028 wird dann 
mit einem voraussichtlichen Finanzierungsmittelbetrag von rd. 125.000 Euro gerechnet. 

Die liquiden Mittel betrugen zum Jahresende 2023 → 603.022 Euro. Entsprechend der oben 
dargestellten Entwicklungen im Finanzhaushalt werden diese zum 31.12.2024 um einen 
Betrag von rd. 23.750 auf rd. 626.772 Euro steigen (Haushaltsprognose zum Stand 
30.06.2024 gemäß § 75 Abs. 5 SächsGemO) und bis Ende 2027 auf rd. 748.770 Euro 
anwachsen, bevor sie 2028 auf rd. 624.020 Euro wieder absinken werden.  
  
Da zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs 2025 immer noch davon 
ausgegangen wird, dass in den bereits 2023 abgeschlossenen Normenkontrollverfahren die 
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abschließenden Rechnungsstellungen erfolgen und damit zum Jahresende eine vollständige 
Auszahlung bzw. Auflösung der Rückstellungen erfolgen kann, werden ab 2025 für 
Auszahlungen aus Rückstellungen keine Finanzmittel mehr benötigt. 
Trotz geplanten Finanzierungsmittelüberschusses und ausreichend vorhandener liquider 
Mittel wird auch für 2025 wieder ein Kassenkredit geplant, um ggf. unerwartet auftretende 
Liquiditätslücken schließen zu können. Er beträgt 50.000 Euro, beläuft sich damit auf rd. 4 % 
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und befindet sich somit weit unter der 
Schwelle der Genehmigungspflicht durch die zuständige Rechtsaufsichtsbehörde (mehr als 
ein Fünftel der im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen für laufende 
Verwaltungstätigkeit).  

1.8 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen, 
Auswirkungen auf die Haushalte im Finanzplanungszeitraum 

gemäß § 6 Satz 3  Nr .  6   

Mit dem Jahresabschluss 2023 waren noch Rückstellungen von insgesamt 39.000 Euro 
verzeichnet. Sie begründeten sich aus den noch nicht ergangenen Abschlussrechnungen zu 
den 2023 abgeschlossenen Normenkontrollverfahren zum Regionalplan 2020 und einer 
erforderlichen Nachzahlung bei den Personalkosten aufgrund einer Höhergruppierung. 
Letztere wurde 2024 getätigt; die Abschlussrechnungen zu den Normenkontrollverfahren 
standen jedoch zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung 2025 noch immer aus. Dennoch 
wird nach wie vor von einer vollständigen Auszahlung bzw. Auflösung auch dieser 
Rückstellung mit dem Jahresabschluss 2024 ausgegangen, sodass 2025 nicht mehr mit der 
Auszahlung aus Rückstellungen geplant wird. Entsprechend besteht auch kein 
Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen.  
Die Notwendigkeit zur Bildung neuer Rückstellungen ist derzeit nicht absehbar. Insofern 
existiert aktuell kein Bedarf zur Finanzierung von Rückstellungen. Dies gilt auch für den 
Finanzplanungszeitraum bis 2028.  
 
Sollten wider Erwarten bis Ende 2024 noch nicht alle Rechnungen im Zusammenhang mit den 
Normenkontrollverfahren gestellt sein, stehen die dafür in 2024 geplanten, aber nicht in 
Anspruch genommenen Finanzmittel grundsätzlich noch für diesen Zweck zur Verfügung. 
 
1.9 Angaben zum Haushaltsstrukturkonzept 
gemäß § 6 Satz 3  Nr .  7  SächsKomHVO 

Auf freiwilliger Basis wurde bereits 2022 ein Haushaltsstrukturkonzept (HSK) aufgestellt.  Ziel 
war die Feststellung des Vorhandenseins von Einsparpotenzialen v. a. für künftige 
Haushaltsjahre. Einsparpotenziale konnten jedoch nicht ermittelt werden. 
Das HSK wurde der Rechtsaufsichtsbehörde übermittelt. Eine Rückäußerung der 
Rechtsaufsicht dazu war nicht erfolgt.  
 
1.10 Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik auf die zu erwartende zukünftige 

Entwicklung des Verbandes  
gemäß § 6 Satz 3  Nr .  8  SächsKomHVO 
 
Die Entwicklung der Einwohnerzahlen in der Planungsregion hat unmittelbar keine 
Auswirkungen auf die haushaltswirtschaftliche Entwicklung des Regionalen 
Planungsverbandes. Die Einwohnerzahlen spielen lediglich bei der Anzahl der Verbandsräte 
sowie bei einer zu erhebenden Verbandsumlage eine Rolle, wobei sich die Höhe der 
Verbandsumlage nach der Verteilung der Einwohneranteile zwischen den 
Mitgliedskörperschaften bestimmt.  

Die Einwohnerzahlen der Mitgliedskörperschaften zum 31.12.2023 (insgesamt 1.053.393) als 
Grundlage des Verteilschlüssels zur Erhebung der Umlage, stellen sich wie folgt dar:  
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LHS Dresden LK Meißen LK Sächs. Schweiz-Osterzgebirge 

EW abs. Anteil (in %) EW abs. Anteil (in %) EW abs. Anteil (in %) 

566.222 53,75 241.160 22,89 246.011 23,35 
Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Bevölkerung jeweils am Monatsende, Berichtsstand 23. Juli 2024    

   

Aus den o. g. Einwohnerzahlen und -anteilen ergeben sich folgende Umlagewerte für die 
Mitgliedskörperschaften im Jahr 2025: 

Stadt Dresden: 134.381,00 Euro   
Landkreis Meißen: 57.234,00 Euro     
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge: 58.385,00 Euro     
 
1.11 Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung 

und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und 
Vermögensmassen, aus Umlagen, Straßenentwässerungskostenanteilen, 
der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie 
Gewährverträgen 

gemäß § 6 Satz 3  Nr .  9  SächsKomHVO 
 
Der Regionale Planungsverband unterhält keine Beteiligungen an Unternehmen oder 
vergleichbaren Einrichtungen. Ebenso hat er keine Bürgschaften und andere Sicherheiten 
sowie Gewährverträge übernommen und wird dies auch zukünftig nicht tun. Damit ergeben 
sich keine haushaltswirtschaftlichen Belastungen aus den genannten Sachverhalten.  

Der Vollständigkeit halber wird an dieser Stelle erwähnt, dass mit Beschluss VV 13/2023 die 
Verbandsversammlung des RPV im Dezember 2023 die Beantragung der Mitgliedschaft beim 
Zweckverband KISA (dem kommunalen IT-Dienstleister in Sachsen) beschlossen hat. Die 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes hat diesem Antrag in ihrer Sitzung im 
September 2024 zugestimmt, die damit verbundene Satzungsänderung und deren 
Wirksamwerden stand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung allerdings noch aus. 
Prinzipiell ist eine Umlageerhebung durch den Zweckverband nicht ausgeschlossen, 
absehbar ist diese für die nächsten Jahre aber nicht angezeigt. 
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2 Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital 
sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge   

Blatt 1 
gemäß § 1 Absatz 3 Nr. 3 der SächsKomHVO 

  
Position Ergebnis des 

Vorvorjahres 
(2023) 

Ansatz  
des Vorjahres 

(laufendes 
Haushaltsjahr) 

Ansatz des 
Haushaltsjahres 

(Planjahr) 

das das 2. das 3. 
 

auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 

 Euro 
 1 2 3 4 5 6 

1    Abschreibungen auf Alt-Investitionen1 - - - - - - 
2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen - - - - - - 
3 + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen  

   zugeordneten passiven Sonderposten - - - - - - 

4 = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3) - - - - - - 
5    Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen  - - - - - - 
6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen - - - - - - 
7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven  

   Sonderposten - - - - - - 

8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7) - - - - - - 
9 

= Fehlbetrag aus Abschreibungen gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 der  
   Sächsischen Gemeindeordnung    (Nummer 8 ./. Nummer4) 
   davon:    Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 
                  Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis 

- - - - - - 

- - - - - - 
- - - - - - 

10 = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen  
   gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung 
   davon:    Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 
                  Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis 

- - - - - - 

- - - - - - 
- - - - - - 

11 Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der SächsKomHVO - - - - - - 
1  Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investition bezeichnet. 
In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gem. § 24 Abs. 3 Satz 2 
SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist. 
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Blatt 2 
 
  

Position 
Stand am 31. 

Dezember 
des 

Vorvorjahres 
(2023) 

 

voraussichtlicher  
Stand am 

31. Dezember 
des Vorjahres 

(laufendes 
Haushaltsjahr) 

voraussichtlicher  
Stand am  

31. Dezember des 
Haushaltsjahres  

(Planjahr) 
 

das das 2. das 3. 
 

auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 

 Euro 
 1 2 3 4 5 6 

12 Basiskapital 137.711,05 137.711,05 137.711,05 137.711,05 137.711,05 137.711,05 
   darunter: Betrag des Basiskapitals, der gem. § 12 Abs. 4 des  
                  Sächsischen Landesplanungsgesetzes nicht zur Abdeckung  
                  herangezogen werden darf 

35.775,00 35.775,00 35.775,00 35.775,00 35.775,00 35.775,00 

                  Fehlbetrag aus Abschreibungen des Sonderergebnisses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
13    Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 338.599,68 488.047,88 522.197,88 569.737,88 626.127,88 501.167,88 

   darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gem. § 72 Abs. 3  
   Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14    Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gem. § 72 Abs. 3  
   Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung einschließlich der Übertragung 
   gem. § 24 Abs. 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15    Fehlbeträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.960,00 
   davon:    Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von  
                  Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.960,00 
                  Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von  
                  Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren       

16    Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  



Haushaltsplan 2025 - Anlagen 

Regionaler Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge   53 

3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 4 der SächsKomHVO  

 
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 1) 

davon voraussichtlich fällige Auszahlungen 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Euro Euro Euro Euro Euro Euro 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Summe: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  

nachrichtlich: 
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den 
kommenden Jahren fällig werden 
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4  Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen 

wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, 
Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte  

gemäß § 1 Absatz 3 Nr. 5 der SächsKomHVO 

Art der Verbindlichkeiten 

Stand zu Beginn  
des Vorjahres 

2024 

voraussichtlicher Stand 
zu Beginn des 

Haushaltsjahres 

voraussichtlicher Stand 
zum Ende des 

Haushaltsjahres 

Umschuldungen im 
Haushaltsjahr 

Euro Euro Euro Euro 
1.  Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.  Wertpapierschulden 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.  Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 77.568,00 6.000,00 6.000,00 0,00 
5.  Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen,  
       die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- 
         und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5 77.568,00 

 

6.000,00 6.000,00 0,00 
6.  Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und 

Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der 
Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

         Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6 77.568,00 6.000,00 6.000,00 0,00 
7.  Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich  
       gleichkommenden Rechtsgeschäften 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5  Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen  

gemäß § 1 Absatz 3 Nr. 5 der SächsKomHVO 

Art der Rücklagen 

Stand zum  
1. Januar des Vorjahres 2024 

 

voraussichtlicher Stand zum  
1. Januar des Haushaltsjahres  

voraussichtlicher Stand zum  
31.12. des Haushaltsjahres 

Euro 
 2 3 4 

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 338.599,68 488.047,88 522.197,88 

Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 0,00 0,00 0,00 
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 

zweckgebundene und sonstige Rücklagen 0,00 0,00 0,00 
 

Gesamtsumme 338.599,68 488.047,88 522.197,88 
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6  Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen  

gemäß § 1 Absatz 3 Nr. 5 der SächsKomHVO  

Art der Rückstellungen 

Stand zum 1. Januar 
des Vorjahres 

2024 

voraussichtlicher Stand 
zum 

1. Januar des 
Haushaltsjahres 

voraussichtlicher Stand 
zum 

31. Dezember des 
Haushaltsjahres 

Euro 

1 2 3 4 
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit        0,00        0,00 0,00 
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien 0,00 0,00 0,00 
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a des Sächsischen 
Finanzausgleichsgesetzes 0,00 0,00 0,00 

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen 0,00 0,00 0,00 

Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus 
Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften 30.000,00 0,00 0,00 

Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr 0,00 0,00 0,00 

Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im 
laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind 9000,00 0,00 0,00 

Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren 0,00 0,00 0,00 
Sonstige Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 

 
Gesamtsumme 39.000,00 0,00 0,00 

 

  



Haushaltsplan 2025 - Anlagen 

Regionaler Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge   57 

7  Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 1)  

gemäß § 1 Absatz 3 Nr. 6 der SächsKomHVO 

nachrichtlich: 
Produktnummer Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 

Aufwendungen 
Ansatz des Haushaltsjahres 

Erträge 
Ansatz des Haushaltsjahres 

Euro 

1 2 3 4 
    

11.1.1.01 --- 0,00 0,00 

51.1.1.01 --- 0,00 0,00 
51.1.1.05 --- 0,00 0,00 

61.1.0.01 --- 0,00 0,00 

61.2.1.01 --- 0,00 0,00 
1) In dieser Übersicht sind nur solche Maßnahmen aufzunehmen, die von erheblichem Umfang sind oder für die Zuwendungen beantragt werden. 
 
8  Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden 
zu § 1 Abs. 3 Nr. 7 der SächsKomHVO 
 
Es wurden keine Sondervermögen geführt. 
 
9  Wirtschaftspläne und neueste geprüfte Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener 
    Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist 
zu § 1 Abs. 3 Nr. 8 der SächsKomHVO 
 
Der Regionale Planungsverband ist an keinen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit beteiligt. 
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10  Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts zu dem vorgegebenen 
      Produktrahmen 
gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO 
 

Produktbereiche 11 
Innere Verwaltung 

51 
Räumliche Planung und Entwicklung 

61 
Allgemeine Finanzwirtschaft 

Produktgruppen   

111 
Verbandsorgane 

 511/inkl. TP Wind 
Räumliche 
Planungs- u. 
Entwicklungs-
maßnahmen und 
Flurneuordnung 

 611 
Steuern, 
allgemeine 
Zuweisungen, 
allgemeine 
Umlagen 

612 
sonstige 
allgemeine 
Finanz- 
Wirtschaft 

1  Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste 

Sonderposten 
0,00 0,00 358.510,00 358.510,00 965.500,00 965.500,00 0,00 

3 sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und 

ähnliche Erträge) 
0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 

8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
9 sonstige öffentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9) 0,00 0,00 358.510,00 358.510,00 969.500,00 965.500,00 4.000,00 
11 Personalaufwendungen 0,00 0,00 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 0,00 
12 Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 160.100,00 160.100,00 0,00 0,00 0,00 
14 Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 13.110,00 13.110,00 0,00 0,00 0,00 
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf 

Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 sonstige ordentliche Aufwendungen 7.500,00 7.500,00 103.150,00 103.150,00 0,00 0,00 0,00 
18 = ordentliche Aufwendungen  

(Nummern 11 bis 17) 
7.500,00 7.500,00 1.286.360,00 

 
1.286.360,00 

 
0,00 0,00 0,00 

19 = ordentliches Ergebnis  
(Nummer 10 ./. Nummer 18) -7.500,00 - 7.500,00 - 927.850,00 - 927.850,00 969.500,00 965.500,00 4.000,00 
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11  Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten  
gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik 

Teilhaushalte = Produkte Produktbereich Produktgruppe 
    

1 Verbandsorgane 

 

11 111 
2 Verbandsgeschäftsstelle - Regionalplanung und Regionalentwicklung 51 511 
3 Verbandsgeschäftsstelle – Teilregionalplan Energieversorgung / Windenergie (FBW) 51 511 
4 Mehrbelastungsausgleich, Verbandsumlage 61 611 
5 Finanzanlagen 61 612 

  




